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RS OGH 1989/5/8 Bkd21/88,
Bkd28/89
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 08.05.1989

Norm

DSt 1872 §2 I

RL-BA 1977 §48

Rechtssatz

Unter "Leistung" im Sinn des § 48 RL-BA ist alles zu verstehen, was für die Schlepperdienste in Aussicht gestellt und

bezahlt wird. Selbst wenn nur reine Barauslagen ersetzt worden wären, so wäre schon dadurch der Schuldspruch

wegen Verletzung der Bestimmung des § 48 RL-BA begründet.
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